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RS OGH 1936/9/30 2Ob833/36
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1936

Norm

ZPO §572

Rechtssatz

Einer neuen Räumungsklage steht, mag auch der Tatbestand und der Rechtsgrund, worauf die Klage gestützt wird,

unverändert geblieben sein, die Rechtskraft eines früheren abweisenden Urteiles nicht entgegen.
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